
(4) Der Ausschluss von der Beför-
derung erfolgt im Einzelfall durch
das Betriebspersonal. 

§ 3
Verhalten der Fahrgäste 

(1) Fahrgäste haben sich bei Benut-
zung der Betriebsanlagen,-einrichtun-
gen und Fahrzeuge so zu verhalten,
wie es die Sicherheit und Ordnung
des Betriebes, ihre eigene Sicherheit
und die Rücksicht auf andere Perso-
nen erfordern. Den Anweisungen des
Betriebspersonals ist zu folgen.

(2) Insbesondere ist es den Fahr-
gästen nicht gestattet:

11. sich mit dem Fahrpersonal wäh-
rend der Fahrt zu unterhalten,

12. die Türen während der Fahrt 
und außerhalb der Haltestellen
eigenmächtig zu öffnen,

13. Gegenstände aus den Fahrzeu-
gen zu werfen oder hinausragen
zu lassen,

14. während der Fahrt auf- oder ab-
zuspringen,

15. ein als besetzt bezeichnetes
Fahrzeug zu betreten,

16. die Benutzbarkeit der Betriebs-
anlagen, -einrichtungen und
Fahrzeuge, insbesondere der
Durchgänge und der Ein- und
Ausstiege, zu beeinträchtigen,

17. in den Verkehrsmitteln gem. § 1
(1), soweit dort das Rauchen
nicht zugelassen ist, sowie auf
den Bahnsteigen in Tunnel-
strecken zu rauchen,

18. in Verkehrsmitteln offene, zum
sofortigen Verbrauch bestimmte
Esswaren (z. B. Speiseeis, Pom-
mes frites usw.) mitzunehmen,
die zur Verunreinigung von Klei-
dungsstücken der Fahrgäste
und der Wageneinrichtung
führen können,

19. Fahrzeuge, Betriebsanlagen
und -einrichtungen zu beschä-
digen oder zu verunreinigen,

10. Tonwiedergabegeräte, Rund-
funkgeräte, Fernsehgeräte oder
Musikinstrumente zu benutzen,

11. elektronische Geräte zu betrei-
ben, die den Fahrbetrieb stören
können, soweit dies durch das
jeweilige Verkehrsunternehmen
bekannt gemacht ist,

12. in Fahrzeugen und Haltestellen-
anlagen mit Fahrrädern, Roll-
schuhen, Skateboards, Inline-
skates oder dgl. zu fahren und

13. in Fahrzeugen und Haltestellen-
anlagen zu betteln oder ohne
Zustimmung des Verkehrsunter-
nehmens zu sammeln, zu werben
oder mit dem Ziel des Gelder-
werbes Schau- oder Darstellun-
gen zu tätigen.

(3) Die Fahrgäste dürfen die Fahr-
zeuge, nicht zuletzt im Interesse 
der eigenen Sicherheit, nur an den
Haltestellen betreten und verlassen;
Ausnahmen bedürfen der Zustim-
mung des Betriebspersonals. So-
weit besonders gekennzeichnete
Ein- oder Ausgänge vorhanden
sind, sind diese beim Betreten oder
Verlassen der Anlagen und Fahr-
zeuge zu benutzen. Es ist zügig ein-
und auszusteigen sowie in das 
Wageninnere aufzurücken. Wird die
bevorstehende Abfahrt angekündigt
oder werden die Türen geschlossen,
darf das Fahrzeug nicht mehr betre-
ten oder verlassen werden. Jeder
Fahrgast ist verpflichtet, sich im
Fahrzeug stets einen sicheren Halt
zu verschaffen.

(4) Die Beaufsichtigung von Kindern
obliegt der Begleitperson gem.
§ 2 (2).

(5) Fahrgäste können von der Be-
förderung ausgeschlossen werden,
wenn trotz Ermahnung die sich aus
den Absätzen (1) bis (4) ergebenden
Verhaltensregeln nicht beachtet
werden.
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§ 1
Geltungsbereich

(1) Der Verbundtarif gilt auf den in
den Rhein-Main-Verkehrsverbund
(RMV) einbezogenen Linien der
RMV-Verkehrsunternehmen.
Bei den Eisenbahnen, die dem All-
gemeinen Eisenbahngesetz (AEG)
unterliegen, gilt weiterhin neben
den folgenden Bedingungen die 
Eisenbahn Verkehrsordnung (EVO).
Die einbezogenen Linien mit ihrem
jeweiligen Verkehrsangebot sowie
die darüber hinaus für Fahrkarten
des Verbundtarifs zugelassenen
Verkehrsmittel ergeben sich aus den
aktuell gültigen Verbundfahrplänen.
Dazu gehören auch die Verkehrs-
angebote der mit dem RMV koope-
rierenden Verkehrsunternehmen,
soweit diese mit Fahrkarten des Ver-
bundtarifes benutzt werden dürfen.
Eine Beschränkung im Übergang
zwischen den Verkehrsmitteln be-
steht im Verbund nicht, es sei denn,
dies ist in den Tarifbestimmungen
ausdrücklich so geregelt.

(2) Die Fahrgäste erhalten ihre
Fahrkarten bei den in den Verbund
einbezogenen und bei den mit dem
RMV kooperierenden Verkehrsunter-
nehmen. In vertragliche Rechtsbe-
ziehungen treten die Fahrgäste nur
mit denjenigen Verkehrsunterneh-
men, deren Verkehrsmittel sie be-
nutzen. In Ergänzung der Gemein-
samen Beförderungsbedingungen
gelten gegebenenfalls die besonde-
ren Beförderungsbedingungen des
jeweiligen Verkehrsunternehmens.

(3) Die Fahrgäste erkennen mit dem
Betreten der Fahrzeuge oder dem
Benutzen der Betriebseinrichtungen
die Beförderungsbedingungen und

Tarifbestimmungen des RMV und
gegebenenfalls sonstige besondere
Beförderungsbedingungen und Tarif-
bestimmungen als für sich rechts-
verbindlich an; sie werden Bestand-
teil des Beförderungsvertrages.

§ 2
Ausschluss von Personen von
der Beförderung

(1) Personen, die eine Gefahr für
die Sicherheit oder Ordnung des
Betriebes oder für die Fahrgäste
darstellen, sind von der Beförde-
rung ausgeschlossen. Unter diesen
Voraussetzungen sind insbesondere
ausgeschlossen:

1. Personen, die unter dem Einfluss
alkoholischer Getränke oder ande-
rer berauschender Mittel stehen,

2. Personen mit ansteckenden
Krankheiten,

3. Personen mit Schusswaffen, es
sei denn, dass sie zum Führen von
Schusswaffen berechtigt sind.

(2) Nicht schulpflichtige Kinder bis
5 Jahre (einschließlich) können von
der Beförderung ausgeschlossen
werden, sofern sie nicht auf der
ganzen Fahrtstrecke von Personen
begleitet werden, die mindestens 6
Jahre alt sind; die Vorschriften des
Absatzes (1) bleiben unberührt.

(3) Von der Beförderung können
ferner ausgeschlossen werden:

1. Fahrgäste, welche die Verhaltens-
regeln gem. § 3 außer Acht lassen,

2. Fahrgäste ohne gültige Fahrkarte,
welche die Zahlung des erhöhten
Beförderungsentgeltes gem. § 8
und/oder die Angabe von Perso-
nalien verweigern.

Gemeinsame TeiI I
Beförderungsbedingungen
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(3) Einzelfahrkarten werden über
stationäre oder mobile Verkaufs-
automaten verkauft. In Bussen und
in personenbedienten Verkaufsstel-
len können Einzelfahrkarten durch
Personal verkauft werden. Ein Ein-
zelfahrkartenverkauf über Fahr-
personale erfolgt ansonsten nicht.
In Ausnahmefällen kann ein Fahr-
kartenverkauf bei Bedarf auch
durch sonstiges Personal (z.B.
Standschaffner) erfolgen. Werden
vom Personal für eine Fahrt mehrere
Fahrkarten ausgegeben, so gelten
diese als eine Fahrkarte. Ein Vorver-
kauf von Einzelfahrkarten ist ausge-
schlossen, es sei denn, in Teil II E
(Übergangsregelungen) ist etwas
anderes geregelt.
Zeitkarten werden von den be-
kannt gegebenen Stellen verkauft.
Kundenkarten werden von beson-
ders festgelegten Kundenkartenaus-
gabestellen ausgestellt. Die Wert-
marken zu den ermäßigten Zeit-
karten sind bei den bekannt gege-
benen Verkaufsstellen auch ohne
Vorlage der Kundenkarte bei Nen-
nung des Geltungsbereiches erhält-
lich. Fernverkehrs-Ergänzungs-
karten sind ausschließlich bei den
Verkaufsstellen der DB AG erhält-
lich. Bei einigen Verkehrsunterneh-
men werden auch ausgewählte
Zeitkarten vom Fahrer verkauft. Der
Kauf ausgewählter Zeitkarten ist
auch an ausgewählten Standorten
an Automaten möglich, wobei die
an diesen Geräten gekauften Zeit-
karten ausschließlich ab dem Kauf-
tag und ab dem tariflichen Standort
Gültigkeit erlangen.
Des Weiteren ist an wenigen Stellen
im RMV-Bereich der Kauf von aus-
gewählten Zeitkarten bargeldlos an
speziellen Geräten (sogenannten
Card-o-maten) möglich. Jahres-,
Monats- und Wochenkarten gem.
Teil II A. (Tarifbestimmungen, A. All-
gemeines) können bis zu acht Wo-
chen vor dem ersten Geltungstag
gekauft werden. Tages- und Grup-

pentageskarten sowie das Hessen-
ticket können bis zu vier Wochen
vor dem ersten Geltungstag gekauft
werden. Wenn zum Zeitpunkt des
Vorverkaufs eine Tarifänderung 
(z.B. hinsichtlich Preis, zeitlichem,
räumlichem Geltungsbereich) für
den gewünschten Gültigkeitszeit-
raum zu erwarten ist, die Genehmi-
gungen dazu aber noch nicht vor-
liegen, entfällt für diesen Zeitraum
die Vorverkaufsmöglichkeit.
Im Voraus gekaufte Zeitkarten mit
Gültigkeitsbeginn ab oder nach
dem Inkrafttreten einer Tarifände-
rung werden ungültig. Sie werden
binnen eines Monats nach Inkraft-
treten der Tarifänderung von den
Verkehrsunternehmen zurückge-
nommen. Für Fahrkarten zu tarifli-
chen Sonderangeboten wird der
Vertrieb besonders geregelt.

(4) Die Automaten akzeptieren als
Zahlungsmittel Münzen im Wert von
€ 0,05, € 0,10, € 0,50, € 1,00, € 2,00
und dort, wo es technisch möglich
ist, auch € 0,20. Die Fahrgäste 
können die Münzen in beliebiger
Stückelung und Reihenfolge in die
Verkaufsgeräte einwerfen. Die Auto-
maten sind zur Rückgabe von Wech-
selgeld eingerichtet. Ausgewählte
Automaten nehmen auch Banknoten
im Wert von € 5,00, €10,00, € 20,00
und € 50,00. Die jeweils für den Kauf
zugelassenen Banknoten werden
im Display abgebildet.
Falls einmal Wechselgeld im Auto-
maten fehlt oder die Wechselgeld-
rückgabeeinrichtung aus sonstigen
wichtigen Gründen außer Betrieb
gesetzt ist, muss der Fahrgast ab-
gezählt zahlen. Darauf wird der
Fahrgast besonders hingewiesen.

(5) Für den Verkauf durch Personal
gilt Folgendes:

1. Das Fahrgeld soll abgezählt be-
reitgehalten werden. Das Perso-
nal ist nicht verpflichtet, Geld-
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(6) Bei Verunreinigung von Fahr-
zeugen oder Betriebsanlagen wer-
den die vom Verkehrsunternehmen
festgesetzten Reinigungskosten er-
hoben. Weiter gehende Ansprüche
bleiben unberührt.

(7) Bei missbräuchlicher Benutzung
der Notbremse oder anderer Sicher-
heitseinrichtungen werden die in
den für die Verkehrsunternehmen
geltenden Rechtsvorschriften hier-
für festgesetzten Beträge eingezo-
gen. Eine Verfolgung im Straf- oder
Bußgeldverfahren sowie weiter 
gehende zivilrechtliche Ansprüche
bleiben unberührt.

(8) Beschwerden sind außer in Fäl-
len des § 5 (5), § 5 (6) und § 6 (1)
nicht an das Fahr-, sondern an das
Aufsichtspersonal zu richten. So-
weit Beschwerden nicht durch das
Aufsichtspersonal erledigt werden
können, wird darum gebeten, diese
unter Angabe von Datum, Uhrzeit,
Wagen- und Linienbezeichnung so-
wie möglichst unter Beifügung der
Fahrkarte an die Verwaltung des
Verkehrsunternehmens zu richten,
das für den Betrieb zuständig ist.
Beschwerden können auch münd-
lich vorgebracht werden. Auf Be-
schwerden erhält der Fahrgast so
bald wie möglich eine Antwort. Auf
Verlangen hat sich das Personal der
Verkehrsunternehmen zu legitimie-
ren und die für Beschwerden zu-
ständige Stelle mitzuteilen.

§ 4
Einnehmen der Plätze

(1) Das Betriebspersonal kann
Fahrgäste auf bestimmte Wagen
oder Plätze verweisen, wenn dies
aus betrieblichen Gründen oder zur
Erfüllung der Beförderungspflicht
notwendig ist.

(2) Den Fahrgästen können Sitz-
plätze nicht garantiert werden. Sitz-

plätze sind für Schwerbehinderte, in
der Gehfähigkeit beeinträchtigte,
ältere oder gebrechliche Fahrgäste,
werdende Mütter und Fahrgäste mit
kleinen Kindern freizugeben.

(3) Zahlende Fahrgäste haben bei
der Einnahme der Sitzplätze Vor-
rang vor unentgeltlich beförderten
Reisenden. Dies gilt nicht gegen-
über freifahrtberechtigten Schwer-
behinderten gemäß Abschnitt A,
Ziffer 4 der Tarifbestimmungen und
deren Begleiter.

§ 5
Beförderungsentgelt, 
Fahrkarten und deren Verkauf,
Zahlungsmittel

(1) Für die Beförderung sind die
festgesetzten Beförderungsentgelte
in Euro zu zahlen. Hierfür werden
Fahrkarten ausgegeben. Fahrkarten
sind insbesondere Einzelfahrkarten
und Zeitkarten; darüber hinaus gibt
es Sonderregelungen. Die Fahr-
karten werden im Namen und für
Rechnung der in § 1 genannten Un-
ternehmen verkauft. Fahrkarten
sind Urkunden und gelten als geld-
werte Belege. Kopien sind unzuläs-
sig. Die gewerbliche Weitergabe
oder Weitervermarktung von Fahr-
karten gegen Entgelt und auf eige-
ne Rechnung ist nicht gestattet.
Rechtsbeziehungen, die sich aus
einer Beförderung ergeben, kom-
men nur mit den Verkehrsunterneh-
men zustande, deren Verkehrsmittel
benutzt werden. 

(2) Die Fahrkarten gelten für ihren
Geltungsbereich in allen Fahrzeugen
der in den Verbund einbezogenen
Linien. Zuschlagpflichtige Fahrten
dürfen nur mit hierfür gültigen Fahr-
karten (Fahrkarte zusammen mit
Zuschlagkarte) angetreten werden.
Näheres hierzu ist in Teil II (Tarifbe-
stimmungen) geregelt.
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mit einer entsprechenden Wertmarke,
auf der die Nummer der Kundenkarte
unlöschbar, z.B. mit Kugelschreiber,
aufgetragen ist, gültig. 

(5) Für die Gültigkeit der Fahrkarten
sind die Betriebstage maßgebend,
d.h. jeder Tag rechnet von Beginn
bis zum Schluss des fahrplanmäßi-
gen Betriebes. Für spezielle Nacht-
linien gilt, dass auch der letzte als
Nachtlinie gekennzeichnete Kurs
noch mit der am Vortag gültigen
Zeitfahrkarte genutzt werden kann.
Für den Fall der Aufhebung des Be-
triebsendes erfolgt eine Einzelfall-
regelung.

(6) Will der Inhaber/die Inhaberin
einer Zeitkarte (mindestens Preis-
stufe 3, gültig für ein volles A-Tarif-
gebiet) unter Benutzung dieser über
deren Geltungsbereich hinaus Fahr-
ten durchführen, dann sind gemäß
Abschnitt A, Ziffer 3.4.1 m) der Tarif-
bestimmungen für die durch die
Zeitkarte nicht oder nicht vollständig
abgedeckten A-Tarifgebiete je Fahrt
und je Person ein oder mehrere Ein-
zelzuschläge zu lösen. Diese gelten
nur in Verbindung mit der Zeitkarte
zur Fahrt bis zu dem gewünschten
Ziel (Anschlussfahrkarte). Die An-
schlussfahrkarten sind an den Auto-
maten oder beim Personal gemäß 
§ 5 (3) der Beförderungsbedingun-
gen erhältlich. Die Preisstufe der
Zeitkarte plus die Anzahl der hinzu-
gelösten Zuschläge beträgt maxi-
mal 7. Das heißt, es sind höchstens
vier Einzelzuschläge zu lösen.

§ 7
Ungültige Fahrkarten 

(1) Fahrkarten, die entgegen den
Vorschriften der Beförderungsbedin-
gungen oder der Tarifbestimmun-
gen benutzt werden, sind ungültig
und werden eingezogen. Dies gilt
insbesondere für Fahrkarten, die 

1. nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt
sind und trotz Aufforderung nicht
sofort ausgefüllt werden,

2. nicht mit gültigen Wertmarken
versehen sind,

3. zerrissen, zerschnitten oder
sonst stark beschädigt, stark be-
schmutzt oder unleserlich sind,
so dass sie nicht mehr geprüft
werden können,

4. in ihrer Materialeigenschaft nicht
geprüft werden können (z.B. ein-
laminiert, eingeschweißt  sind),
ausgenommen sind Fahrkarten
nach II B 1.3.2,

5. eigenmächtig geändert sind 
(eigenmächtiges Ändern ist auch
ein nachträgliches Verbessern
von Eintragungen),

6. von Nichtberechtigten benutzt
werden,

7. zu anderen als zu den zulässigen
Fahrten benutzt werden,

8. wegen Zeitablaufs oder aus an-
deren Gründen verfallen sind.

Dies gilt jedoch nicht, wenn eine
Zeitkarte über deren räumlichen
Gültigkeitsbereich gemäß § 6 (6)
hinausgehend benutzt wird.

(2) Eine Fahrkarte, die nur in Ver-
bindung mit einem Berechtigungs-
nachweis, einer weiteren gültigen
Fahrkarte oder einem in den Tarif-
bestimmungen vorgesehenen Per-
sonenausweis (z.B. Berufsschul-
Ausweis) zur Beförderung berechtigt,
ist dann nicht gültig und kann ein-
gezogen werden, wenn der Berech-
tigungsnachweis, die weitere gültige
Fahrkarte oder der Personenausweis
auf Verlangen nicht vorgezeigt wird.
Die Einziehung ist auf Verlangen
schriftlich zu bestätigen.

§ 8
Erhöhtes Beförderungsentgelt 

(1) Ein Fahrgast ist zur Zahlung 
eines erhöhten Beförderungsent-
geltes verpflichtet, wenn er 
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scheine über € 20,00 zu wech-
seln und Ein- und Zweicentstücke
im Betrag von mehr als € 0,10
sowie erheblich beschädigte
Geldscheine und Münzen anzu-
nehmen.

2. Soweit das Personal Geldscheine
über € 20,00 nicht wechseln
kann, ist dem Fahrgast eine Quit-
tung über den zurückbehaltenen
Betrag auszustellen. Der Fahr-
gast erhält sodann das Wechsel-
geld unter Vorlage der Quittung
bei dem Verkehrsunternehmen,
das die Fahrkarte ausgegeben
hat, zurück. Dem Fahrgast kann,
wenn er eine Kontoverbindung
angibt, der Wechselgeldbetrag
ohne Abzüge auf das von ihm be-
nannte Konto überwiesen wer-
den. Sofern der Fahrgast mit die-
ser Regelung nicht einverstanden
ist, verbleibt für ihn nur die Mög-
lichkeit, die Fahrt abzubrechen.

3. Beanstandungen des Wechsel-
geldes oder der Quittung können
nur anerkannt werden, wenn sie
sofort gegenüber dem Verkaufs-
personal vorgebracht werden.

(6) Der Fahrgast muss sich davon
überzeugen, dass er die für die vor-
gesehene Fahrt erforderliche Fahr-
karte besitzt. Beanstandungen der
Fahrkarte sind sofort vorzubringen.
Spätere Beanstandungen können
nicht berücksichtigt werden.

§ 6 Gültigkeit der Fahrkarten 

(1) Fahrkarten des Verbundtarifes
sind nur in den in den Verbund ein-
bezogenen Verkehrsmitteln gültig.
Der Fahrgast muss sich grundsätz-
lich vor Fahrtantritt eine gültige
Fahrkarte für die gesamte zurück-
zulegende Fahrstrecke beschaffen.
Wer nicht im Besitz einer gültigen
Fahrkarte ist, muss, sofern ein Fahr-
kartenverkauf im Fahrzeug vorgese-
hen ist, grundsätzlich beim Fahrper-
sonal einsteigen und unverzüglich

eine Fahrkarte lösen. Beanstandun-
gender Fahrkarte können nur berück-
sichtigt werden, wenn sie sofort
vorgebracht werden. Erfolgt der Ver-
kauf über Automaten in den Fahr-
zeugen, so ist unmittelbar bei Fahr-
tantritt eine Fahrkarte zu lösen.

(2) Der Fahrgast hat die Fahrkarte
bis nach Beendigung der Fahrt
sorgfältig aufzubewahren und sie
dem Betriebspersonal auf Verlan-
gen jederzeit zur Prüfung vorzulegen
und auszuhändigen. Im Falle von
Fahrgastbefragungen bzw.Verkehrs-
erhebungen sind die Fahrkarten
auch dem Zählpersonal, welches
sich durch RMV-Zählerausweise zu
legitimieren hat, vorzulegen oder
auszuhändigen.

(3) Die Fahrt gilt mit dem Betreten
des Fahrzeuges als angetreten
oder, wo dies örtlich besonders
kenntlich gemacht ist (abgegrenz-
tes Bahngebiet), mit dem Durch-
schreiten einer Bahnsteigabgren-
zung an der Einsteigehaltestelle.
Die Fahrt gilt nach Verlassen des
Fahrzeuges als beendet oder, wo
dies örtlich besonders kenntlich 
gemacht ist (abgegrenztes Bahn-
gebiet), nach dem Durchschreiten
einer Bahnsteigabgrenzung an der
Aussteigehaltestelle.
Wer lediglich den abgegrenzten und
besonders gekennzeichneten Bahn-
steigbereich betreten will, erhält 
für den Fall der Durchführung von
Fahrkartenprüfungen einen unent-
geltlichen Berechtigungsschein.

(4) Fahrkarten des Einzelfahrkarten-
tarifs werden, soweit nicht anders
geregelt, grundsätzlich nur entwertet
ausgegeben. Persönliche ermäßigte
Zeitkarten gem. Teil II A. und II B.
der Tarifbestimmungen werden auf
den Inhaber/die Inhaberin ausge-
stellt. Kundenkarten, soweit im Tarif
vorgesehen, etwa für ermäßigte
Zeitkarten, werden erst gemeinsam
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(7) Von Fahrgästen, die in den Ver-
kehrsmitteln, soweit dort das Rau-
chen nicht zugelassen ist, sowie auf
den Bahnsteigen in Tunnelstrecken
rauchen, kann eine Strafe erhoben
werden.

§ 9
Erstattung von Beförderungs-
entgelt

(1) Für Einzelfahrkarten (auch Ein-
zelzuschläge) und Gruppenkarten
wird der Fahrpreis weder gegen
Rückgabe der Fahrkarte noch unter
sonstigen Umständen erstattet;
dies gilt nicht, wenn das Verkehrs-
unternehmen die Nichtbenutzung
oder Teilbenutzung zu vertreten hat.
In diesen Fällen hat der Fahrgast
bei dem Verbundverkehrsunterneh-
men, bei dem er die Fahrkarte ge-
kauft hat, die Fahrkarte vorzulegen
und die Nichtbenutzung oder Teil-
benutzung nachzuweisen.

(2) Bei Tages- und Gruppentages-
karten, die im Vorverkauf datiert an
Kunden abgegeben wurden, erfolgt
eine Erstattung gemäß Absatz (10),
wenn sie vor dem eingetragenen
Gültigkeitstag zurückgegeben wer-
den. Bei der Übersendung per Post
muss der Poststempel mindestens
das Datum des Vortages in Bezug
zum Nutzungstag tragen.

(3) Großgruppenkarten werden
gemäß Absatz (10) erstattet, wenn
sie vor dem eingetragenen Gültig-
keitstag zurückgegeben werden
oder der zweifelsfreie Nachweis der
Nichtbenutzung erbracht wird. Eine
Teilerstattung ist ausgeschlossen.

(4) Wird eine übertragbare Monats-
oder Wochenkarte nicht oder nur
teilweise benutzt, erfolgt eine Er-
stattung von Beförderungsentgelt
nur für die Zeit nach Rückgabe der
Karte an das Verbundverkehrsunter-
nehmen, bei dem die Zeitkarte ge-

kauft wurde. Der Tag der Rückgabe
oder das Datum des Poststempels
der Übersendung der Zeitkarte mit
der Post gilt als letzter Benutzungs-
tag. Beim Versand trägt der Kun-
de/die Kundin das Verlustrisiko.

(5) Wird eine persönliche Monats-
oder Wochenkarte nicht oder nur
teilweise benutzt, so wird das Be-
förderungsentgelt von dem Ver-
bundverkehrsunternehmen, bei
dem die Wertmarke gekauft wurde,
unter Anrechnung des Beförde-
rungsentgeltes für die durchgeführ-
ten Fahrten auf Antrag gegen Vorlage
der Zeitkarte/Wertmarke erstattet.
Für die Feststellung des Zeitpunk-
tes, bis zu dem Fahrten als durch-
geführt gelten, ist der Tag der Rück-
gabe oder das Datum des Post-
stempels der Übersendung der
Zeitkarte/Wertmarke mit der Post
maßgeblich. Beim Versand trägt der
Kunde das Verlustrisiko. Ein früherer
Zeitpunkt für die Beendigung der
Benutzung kann nur berücksichtigt
werden, wenn die Bescheinigung
eines Arztes, eines Krankenhauses
oder einer Krankenkasse über Reise-
unfähigkeit oder Tod des Fahr-
gastes vorgelegt wird.

(6) Die Erstattungsregelungen für
Jahreskarten richten sich nach den
Anlagen „Besondere Bedingungen
für übertragbare Jahreskarten und
9-Uhr-Jahreskarten – bei Barzahlung
im Voraus – im RMV“, „Besondere
Bedingungen für übertragbare Jah-
reskarten- und 9-Uhr-Jahreskarten-
Abonnements – bei monatlicher Ab-
buchung und einmaliger Abbuchung
im Voraus – im RMV“ und „Beson-
dere Bedingungen für persönliche
(nicht übertragbare) Jahreskarten-
und 9-Uhr-Jahreskarten-Abonne-
ments – bei monatlicher Abbuchung
und einmaliger Abbuchung im Vor-
aus – im RMV“.
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1. sich keine gültige Fahrkarte be-
schafft hat,

2. sich eine gültige Fahrkarte be-
schafft hat, diese jedoch bei einer
Überprüfung nicht vorzeigen kann,

3. die Fahrkarte auf Verlangen nicht
zur Prüfung vorzeigt und aus-
händigt,

4. wenn die Fahrkarte in ihrer Mate-
rialeigenschaft nicht geprüft wer-
den kann, siehe auch § 7 (1) 4,

5. innerhalb eines besonders kennt-
lich gemachten Haltestellenberei-
ches ohne gültige Fahrkarte oder
Berechtigungsschein gem. § 6 (3)
angetroffen wird,

6. einen tariflich vorgesehenen 
Zuschlag nicht vorzeigen kann.

Eine Verfolgung im Straf- oder Buß-
geldverfahren bleibt unberührt. Die
Vorschriften unter Nummer 1. und 
6. werden nicht angewendet, wenn
das Beschaffen der Fahrkarte aus
Gründen unterblieben ist, die der
Fahrgast nicht zu vertreten hat.

(2) Das erhöhte Beförderungsent-
gelt beträgt € 40,00.

(3) Über den gezahlten Betrag stellt
das Prüfpersonal eine Quittung aus,
die bis zur Beendigung der Fahrt als
Fahrkarte gilt. Wird das erhöhte 
Beförderungsentgelt nicht sofort
entrichtet, ist eine Zahlungsauffor-
derung auszuhändigen, sobald die
Personalien festgestellt worden
sind. Diese gilt bis zur Beendigung
der Fahrt als Fahrkarte.

(4) Das erhöhte Beförderungsent-
gelt ist binnen einer Woche nach
Feststellung an das Verkehrsunter-
nehmen zu zahlen. Für jede schrift-
liche Zahlungsaufforderung wird 
ein Bearbeitungsentgelt von € 5,00
erhoben. Das schließt die Geltend-
machung eines darüber hinausge-
henden Verzugsschadens, insbe-
sondere der weiteren Kosten einer
Rechtsverfolgung, nicht aus.

(5) Das erhöhte Beförderungsent-
gelt ermäßigt sich auf € 7,00 im
Falle von Absatz (1) 2., wenn der
Fahrgast Inhaber/Inhaberin einer
persönlichen, nicht übertragbaren
Zeitkarte ist und innerhalb einer
Woche ab dem Feststellungstag bei
dem Verkehrsunternehmen, an das
er/sie das erhöhte Beförderungs-
entgelt bezahlt hat oder gegenüber
dem er/sie zur Zahlung verpflichtet
ist, durch Vorlage der gültigen per-
sönlichen Zeitkarte nachweist, dass
er/sie zum Zeitpunkt der Feststel-
lung Inhaber/in einer gültigen Zeit-
karte war. Das Gleiche gilt, wenn
der Fahrgast eine nach Geltungsbe-
reich und Kartennummer zu seinem
Berechtigungsnachweis passende
und für den Zeitraum gültige Fahr-
karte für Auszubildende zum er-
mäßigten Preis benutzt, die Berech-
tigung zur Benutzung jedoch nicht
auf dem Berechtigungsnachweis
vermerkt ist. Dies gilt analog für an-
dere Fahrkarten gem. Teil II B. (Tarif-
bestimmungen B. Sonderregelun-
gen). Die Ermäßigung erfolgt jedoch
nur, wenn die Voraussetzung zur
Benutzung von persönlichen Zeit-
karten zum ermäßigten Preis zum
Zeitpunkt der Feststellung vorgele-
gen hat und innerhalb einer Woche
bei dem Verkehrsunternehmen dar-
über der Nachweis erbracht wird.
Der Nachweis hat in der für den
RMV festgelegten Form zu erfolgen.
Das erhöhte Beförderungsentgelt
wird nicht ermäßigt, wenn eine
übertragbare Zeitkarte des Erwach-
senentarifs bei einer Fahrkartenprü-
fung nicht vorgezeigt werden konnte.
Gleiches gilt bei nachträglicher Vor-
lage einer Tageskarte, einer Grup-
pentageskarte bzw. Gruppenkarte.

(6) Bei Verwendung von ungültigen
Zeitkarten bleiben weiter gehende
Ansprüche des Unternehmens 
unberührt.
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§ 11
Mitnahme von Tieren

(1) Für die Mitnahme von Tieren
gelten die Absätze § 10 (1), (4) und
(5) sinngemäß.

(2) Hunde können nur unter Aufsicht
einer hierzu geeigneten Person und
angeleint befördert werden. Hunde,
die Fahrgäste gefährden können,
müssen einen Maulkorb tragen.

(3) Blindenführhunde, die Blinde
begleiten, sind zur Beförderung
stets zugelassen.

(4) Sonstige Tiere werden nur 
befördert, wenn sie in geeigneten
Behältern untergebracht sind.

(5) Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen
untergebracht werden.

§ 12
Fundsachen

(1) Fundsachen sind nach § 978
BGB unverzüglich dem Betriebs-
personal abzuliefern. Eine Fundsa-
che wird durch das Fundbüro des
Verkehrsunternehmens, in dessen
Bereich die Fundsache gefunden
wurde, an die Person, die sie verlo-
ren hat, zurückgegeben. Die Rück-
gabe erfolgt gegen Zahlung eines
Entgeltes für die Aufbewahrung.
Sofortige Rückgabe durch das Be-
triebspersonal ist zulässig, wenn
sich die abholende Person als be-
rechtigt ausweisen kann. Der Emp-
fang der Sachen ist schriftlich zu
bestätigen.

(2) Im Übrigen gelten die jeweiligen
Bestimmungen des betreffenden
Verkehrsunternehmens.

§ 13
Haftung

Bei Tötung oder Verletzung eines
Fahrgastes und für Schäden an 
Sachen haftet das Verkehrsunter-
nehmen nach den allgemein gelten-
den Bestimmungen. Die Haftung 
für Sachschäden gegenüber jeder
beförderten Person ist jedoch auf
einen Höchstbetrag von € 1.000,–
beschränkt. Die Beschränkung der
Haftung gilt nicht, wenn die Sach-
schäden auf Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.

§ 14
Verjährung 

(1) Ansprüche aus dem Beförde-
rungsvertrag verjähren in zwei Jah-
ren. Die Verjährung beginnt mit der
Entstehung des Anspruches.

(2) Im Übrigen richtet sich die Ver-
jährung nach den allgemeinen Vor-
schriften.

§ 15
Ausschluss von Ersatz-
ansprüchen

Eine Gewähr für das Einhalten des
Fahrplanes und der Anschlüsse
kann nicht übernommen werden.
Bei Abweichung vom Fahrplan 
(z.B. Ausfall, Verspätung) sowie bei
Platzmangel sind Ersatzansprüche
ausgeschlossen.

§ 16 
Gerichtsstand

Der Gerichtsstand für alle Streitig-
keiten, die sich aus dem Beförde-
rungsvertrag ergeben, ist der Sitz
des Verkehrsunternehmens, mit
dem der Beförderungsvertrag be-
steht.
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(7) Eine Erstattung erfolgt nicht

1. bei rechtmäßigem Ausschluss
von der Beförderung, ausgenom-
men § 2 (1), Satz 2 Nr. 2,

2. für abhanden gekommene 
Monats-, Wochen- und Jahres-
karten,

3. bei gemäß § 7 als ungültig einge-
zogenen Fahrkarten.

(8) Die Ausschlussfrist für Anträge
nach den Absätzen (1) und (4) 
beträgt drei Monate.

(9) Für jeden vollen Tag innerhalb
der Geltungsdauer, an dem die Zeit-
karte genutzt werden konnte, wird
vom Kaufpreis abgezogen:
- bei Monatskarten 5 %,
- bei Wochenkarten 25 %.
Der Erstattungsbetrag wird kauf-
männisch auf volle € 0,05 gerun-
det. Für Jahreskarten mit Zahlung
im Voraus oder per Abbuchung gel-
ten besondere Regelungen.

(10) Von dem zu erstattenden Be-
trag wird ein Bearbeitungsentgelt in
Höhe von € 5,00 sowie ggf. eine
Überweisungsgebühr abgezogen.
Das Bearbeitungsentgelt und eine
etwaige Überweisungsgebühr 
werden nicht abgezogen, wenn die
Erstattung auf Gründe zurückzu-
führen ist, die das Verkehrsunter-
nehmen zu vertreten hat. Eine Bar-
auszahlung des Erstattungsbetrages
liegt im Ermessen der jeweils er-
stattenden Stelle.

§ 10
Mitnahme von Sachen 

(1) Handgepäck (leicht tragbare
Sachen) und sonstige Sachen 
(z.B. Schlitten, Skier, zusammen-
geklappte Fahrräder) werden mitge-
nommen, wenn dadurch die Sicher-
heit und Ordnung des Betriebes
nicht beeinträchtigt und Fahrgäste
nicht gefährdet oder belästigt wer-

den können. Ein Anspruch auf Mit-
nahme von Sachen besteht nicht. 
Die Mitnahme von Fahrrädern (mit
Ausnahme der zusammengeklapp-
ten Fahrräder) richtet sich nach den
jeweiligen besonderen Bedingun-
gen der einzelnen Verkehrsunter-
nehmen in der jeweils gültigen Fas-
sung. Die allgemeinen, für alle
Unternehmen geltenden Bedingun-
gen sind als Anlage („Allgemeine
Bedingungen für die Mitnahme von
nicht zusammengeklappten Fahr-
rädern im RMV“) beigefügt.

(2) Die Mitnahme von Kinderwagen
sowie von Rollstühlen ist grund-
sätzlich zugelassen, wenn die Bau-
art der Kinderwagen, der Rollstühle
und der Fahrzeuge es zulassen und
keine Verminderung der Verkehrs-
sicherheit eintritt.

(3) Von der Mitnahme sind gefähr-
liche Stoffe und gefährliche Gegen-
stände ausgeschlossen, insbeson-
dere

1. explosionsfähige, leicht entzünd-
liche, radioaktive, übel riechende
oder ätzende Stoffe,

2. unverpackte oder ungeschützte
Sachen, durch die Fahrgäste ver-
letzt werden können,

3.  Gegenstände, die über die 
Wagenumgrenzung hinausragen.

Darüber hinaus ist § 3 (2) zu 
beachten.

(4) Die Fahrgäste haben mitgeführte
Sachen so unterzubringen und zu be-
aufsichtigen, dass die Sicherheit und
Ordnung des Betriebes nicht beein-
trächtigt und Fahrgäste nicht gefähr-
det oder belästigt werden können.

(5) Das Betriebspersonal entschei-
det im Einzelfall, ob Sachen mitge-
nommen und an welcher Stelle sie
untergebracht werden können.
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